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für eine 

Ergänzung des Schulgesetzes für das Land Berlin  
 

Es ist einzufügen: 
 
 

§ 67 a 
 

Personalstruktur 
 

(1) Für die Schulen wird für jedes Schuljahr ein Landespersonalentwick-
lungsplan erstellt. 

 
(2) Auf Änderungen der Schulstruktur werden die Lehrkräfte systematisch 
     und zielorientiert rechtzeitig umfassend vorbereitet. 
 
(3) Vor Einführung einer neuen Schulstruktur ist die Lehrerbildung zu 

evaluieren.  
 

(4) Die Schulleitungen sind verpflichtet, die Lehrkräfte bei Neugestaltung 
der Schulorganisation und des Schullebens rechtzeitig und umfassend 
zu beteiligen.   
 
 

 


